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Die Fa. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD) mit Sitz in Hannover plant die 
Errichtung und den Betrieb einer Energietransportleitung unter dem Projektnamen „ETL 
179.200 Bützfleth – Deinste“ und hat gem. § 43 Abs. 1 Nr. 5 des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) die Zulassung der Leitung bei der Planfeststellungsbehörde, dem Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), beantragt. 
Die ETL 179.200 dient als zweiter Abschnitt der ETL 179 der Anbindung des noch zu 
errichtenden landbasierten LNG-Terminals in Bützfleth an das Fernleitungsnetz der Gasunie 
im Raum Deinste. 
Antragsgegenstand ist die Planfeststellung für die Errichtung und den Betrieb der 
Energietransportleitung ETL 179.200 sowie aller für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen 
gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Das Vorhaben umfasst 
ebenfalls alle bauzeitlich erforderlichen Flächen und Anlagen sowie die für den Betrieb der 
Gasfernleitung erforderliche dauerhafte Sicherung eines 10 m breiten Schutzstreifens (jeweils 
5 m beidseitig der Rohrachse) und die Gewährleistung entsprechender Betriebszufahrten. Die 
ca. 18 km lange Leitung wird mit einem Durchmesser von DN 900 (mm), einem maximalen 
Betriebsdruck von 84 bar und einer Verlegetiefe von mindestens einem Meter errichtet.  
Das Planfeststellungsverfahren für die ETL 179.200 umfasst zudem die Erweiterung und den 
Betrieb der bestehenden Station Bützfleth S2 zur Anbindung der ETL 179.200 an den ersten 
Abschnitt des Gesamtvorhabens, die ETL 179.100, sowie die Errichtung und den Betrieb des 
Armaturenplatz Wiepenkathen (S3) und die Übergabestation Deinste (S4) zur Einbindung der 
ETL 179.200 in die bestehende Fernleitung (ETL 125) und in die noch zu errichtende 
Fernleitung ETL 182.  
Bauvorbereitende Maßnahmen sollen bereits im Zuge eines vorzeitigen Baubeginns 
umgesetzt werden. Die Inbetriebnahme der ETL 179.200 ist für Ende des Jahres 2026 geplant. 
Für die beantragte Trasse hat der Landkreis Stade mit Datum vom 28.06.2022 festgestellt, 
dass „insgesamt auf der Ebene der Raumordnung kein intensiver Abstimmungsbedarf 
erkennbar ist“ und daher auf ein Raumordnungsverfahren verzichtet. 
Durch das Vorhaben und / oder den Anlieferverkehr betroffen sind die Samtgemeinden 
Fredenbeck, Lühe und Oldendorf-Himmelpforten sowie die Hansestadt Stade, sämtlich im 
Landkreis Stade gelegen. 
Nur durch trassenferne Kompensationsmaßnahmen betroffen sind die Gemeinden 
Neuenkirchen und Schneverdingen im Landkreis Heidekreis sowie die Samtgemeinde 
Nordkehdingen im Landkreis Stade. 
Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).  



 
Die Antragsunterlagen enthalten unter anderem einen Erläuterungsbericht, Bauanträge für die 
Stationen, Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen zum 
Gewässerausbau, Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen von naturschutzrechtlichen Ge- 
und Verboten, einen forstrechtlichen Antrag auf Waldumwandlungen, einen UVP-Bericht, 



einen Landschaftspflegerischen Begleitplan, Natura 2000-Verträglichkeitsstudien sowie 
Unterlagen zum Artenschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz (Wasserrahmenrichtlinie) und 
Immissionsschutz. 
Die Auslegung der Antragsunterlagen erfolgt gemäß § 43a EnWG i.V.m. § 73 Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in elektronischer Form. Die Planunterlagen können 
vom 23.04.2025 bis zum 22.05.2025 im Internet unter 
http://www.lbeg.niedersachsen.de/bergbau/genehmigungsverfahren/aktuelle planfeststellun
gsverfahren/ sowie im Niedersächsischen UVP-Portal (https://uvp.niedersachsen.de/portal/ ) 
abgerufen werden.  
Soweit kein Internetzugang besteht, können Betroffene die Antragsunterlagen bei der 
zentralen Information des Landkreises Stade eingesehen werden (Eingangsbereich des 
Kreishauses: Gebäude C, Foyer, Am Sande 2, 21682 Stade). Öffnungszeiten sind Montag bis 
Donnerstag 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 
Gemäß § 75 Abs. 1 VwVfG werden durch die Planfeststellung die Zulässigkeit des Vorhabens 
einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von 
ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere 
behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 
Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen, nicht 
erforderlich. 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 21 Abs. 2 UVPG 
bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis zum 23.06.2025 Einwendungen 
gegen den Plan erheben: 
– schriftlich per Post oder zur Niederschrift beim  

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, An der Marktkirche 9, 38678 Clausthal-
Zellerfeld; oder 

– durch Übersendung eines unterschriebenen Schriftstückes per E-mail an  
ETL179@lbeg.niedersachsen.de 

Mit Ablauf dieser Frist sind gemäß § 73 Abs. 4 VwVfG und § 21 Abs. 4 UVPG bis zur 
Feststellung des Planes alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Einwendungen müssen erkennen lassen, welches Rechtsgut oder Interesse aus Sicht des 
Einwendenden verletzt wird. 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen eine Entscheidung nach 
§ 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung) einzulegen, können ebenfalls bis 
einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, also ebenfalls bis zum 23.06.2025 
Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Auch für sie gilt, dass mit Ablauf der Einwendungsfrist 
alle Einwendungen und Stellungnahmen ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 6 VwVfG). 
Gemäß § 17 VwVfG ist bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter, gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
eine Person mit Name, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichnenden zu 
bezeichnen. Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass 

− vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder von dem 
Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen, 
auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich 
wertsteigernde oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende 
Veränderungen nicht vorgenommen werden dürfen (Veränderungssperre). 



Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
davon nicht berührt (§ 44a Abs. 1 EnWG), 

− etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 
VwVfG bei den in dieser Bekanntmachung bezeichneten Stellen innerhalb der 
Einwendungsfrist vorzubringen sind (§ 73 Abs. 5 Nr. 2 VwVfG), 

− bei Ausbleiben einer oder eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne ihn 
verhandelt werden kann (§ 73 Abs. 5 Nr. 3 VwVfG), 

− die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die 
Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden können, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen 
oder Zustellungen vorzunehmen sind (§ 73 Abs. 5 Nr. 4 lit. a) VwVfG), 

− die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder 
Zustellungen vorzunehmen sind (§ 73 Abs. 5 Nr. 4 lit. b) VwVfG), 

− nach Ablauf von zwei Wochen seit der Zugänglichmachung auf der Internetseite der 
Planfeststellungsbehörde der Planfeststellungsbeschluss gegenüber den Betroffenen und 
demjenigen, der Einwendungen erhoben hat, als bekanntgegeben gilt (§ 43b Nr. 3 
EnWG),  

− ein Beteiligter sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen kann; die Vollmacht 
ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, 
sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt. Der Bevollmächtigte hat auf 
Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen (§ 14 Abs. 1 VwVfG), 

− Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt werden, 

− Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, die Erhebung von 
Einwendungen, die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung 
entstehen, nicht erstattet werden, 

− die Einwendungen und Stellungnahmen dem Vorhabenträger und den von ihm 
Beauftragten zur Verfügung gestellt werden, um eine Erwiderung zu ermöglichen; 
datenschutzrechtliche Bestimmungen werden dabei beachtet; auf Verlangen des 
Einwenders können dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht werden, wenn diese 
zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind. 

Die Durchführung eines Erörterungstermins ist gemäß § 43a Satz 1 Nr. 3 EnWG in das 
Ermessen der Planfeststellungsbehörde gestellt. Die Planfeststellungsbehörde wird über die 
Durchführung eines Erörterungstermins nach Ablauf der Einwendungs- und 
Stellungnahmefrist entscheiden. 
Celle,31.03.2025, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  
im Auftrag, gez. Schleicher  
 


